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Im August vorigen Jahres hatte das Amtsgericht in Kamen einen
Bergkamener Arzt wegen sexueller Belästigung seiner weiblichen
Auszubildenden  verurteilt:  Acht  Monate  Haft  auf  Bewährung,
dazu die Zahlung von je 3.000 Euro an die betroffenen beiden
Frauen  und  2.000  Euro  an  die  Justizkasse.  Der  Arzt  legte
Berufung ein. Heute, knapp 16 Monate danach, verhandelte das
Landgericht Dortmund darüber. Der Prozesstag endete mit einer
Überraschung:  Nach  weitschweifigen  Erklärungsversuchen  des
Mediziners und einer Reihe von Beweisanträgen seiner Anwältin
ließ er die Verteidigerin erklären, er nehme die Berufung
zurück. Damit ist das Kamener Urteil rechtskräftig.

Dass der Arzt sich zum Rückzug durchrang, hat mutmaßlich mit
seiner Approbation zu tun. Der Vorsitzende Richter in Dortmund
hatte ihn darauf hingewiesen, im Kamener Urteil stehe nichts,
was darauf schließen lasse, dass von den Vorgängen in seiner
Praxis  das  Verhältnis  zwischen  ihm  und  seinen  Patienten
berührt gewesen wäre. Genau dies könnte sich aber nach tiefer
gehender  Beweisführung  im  Dortmunder  Gerichtssaal  ändern.
Mögliche Konsequenz: Aberkennung der Zulassung als Arzt.

Die  Strategie  des  Mediziners  für  den  Berufungsprozess  war
klar: Er wollte darlegen, dass nicht er die jungen Frauen
belästigt  hatte  –  sondern  vielmehr  sie  ihn  nicht  in  Ruhe
ließen. „Ich bin ja auch bloß ein Mann… ein Mensch.“ Die Rede
war davon, eine habe sich „auf meinen Schoß geschmissen“, mit
Männergeschichten geprahlt, ihm ein Buch mit Liebesgedichten
geschenkt, mit dem Freund einer Kollegin gechlafen – und, und,
und. Unwahre Aussagen über ihn hätten sie abgesprochen. Wenn
etwas zwischen ihm und seinen Azubis passiert sei, dann sei es
einvernehmlich passiert, behauptete er.
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Es war also etwas passiert – und der Richter in Kamen war
seinerzeit zu der Überzeugung gekommen: gegen den Willen der
Frauen. Die hatten von aufgedrängten Berührungen, Küssen, von
Griffen  ans  Gesäß  und  an  die  Brust  erzählt.  Schon  bei
Abschluss des Ausbildungsvertrages habe es einen Kuss auf die
Wange gegeben, schilderte eine – „da habe ich mir noch nichts
bei  gedacht“.  Belästigungen  seien  später  Teil  ihres
Praxisalltags  gewesen.  „Manchmal  habe  ich  mich  dann  vorne
hingesetzt und geweint.“

In der Dortmunder Berufungsverhandlung brauchten die früheren
Azubis nicht mehr auszusagen. Die Erleichterung war groß, als
der Richter sie hereinrufen ließ und ihnen mitteilte, dass der
Ex-Chef das erstinstanzliche Urteil nun doch akzeptiere.

Hinfällig  waren  damit  auch  die  Beweisanträge  der
Verteidigerin: Sie wollte unter anderem eine DNA-Analyse an
dem  Band  mit  den  Liebesgedichten  vornehmen  lassen,  als
Nachweis, dass eine der Frauen es in der Hand gehabt hatte.

 


